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 Veröffentlicht am 19.05.1987

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §105;

WRG 1959 §122 Abs1;

WRG 1959 §32;

Rechtssatz

Liegt eine wasserrechtliche Bewilligung zur Lagerung von häuslichem, gewerblichem und industriellem Müll vor, dann

ist dadurch die Ablagerung von Abfällen eines Krankenhauses nur insoweit gedacht, als es sich dabei um "häuslichen

Müll", also üblicherweise in Haushalten anfallende (nicht =üssige) und diesen gleichartige Abfälle handelt; diese

umfasst jedoch nicht "krankenhausspezifische Abfälle".
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